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MOBOTIX AG 
 

 

Winnweiler-Langmeil ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 

Eindeu�ge Kennung: 005e1d25c80cf111b552ec75f1f2e92d 

 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

Wir laden unsere Ak�onärinnen und Ak�onäre hiermit zu der 

am Freitag, dem 17. April 2026, um 10:00 Uhr 

in den Geschä�sräumen der Gesellscha�, Kaiserstraße, 67722 Winnweiler-Langmeil 
sta�indenden 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

ein. 
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I. Tagesordnung 
 

1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das 
Geschä�sjahr zum 30. September 2025, des zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats jeweils für das Geschä�sjahr zum 30. September 2025 
 
Die vorgenannten Unterlagen stehen auf der Internetseite der Gesellscha� (www.mobo�x.com im 
Bereich „Unternehmen“ > „Investors“ > „Hauptversammlung“) zur Verfügung. Sie werden zudem in der 
Hauptversammlung ausliegen.  
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits 
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung ist 
entsprechend den gesetzlichen Bes�mmungen daher nicht vorgesehen. 

 

2) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschä�sjahr zum 30. 
September 2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Den im Geschä�sjahr zum 30. September 2025 am�erenden Mitgliedern des Vorstands wird für dieses 
Geschä�sjahr Entlastung erteilt. 

 

3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschä�sjahr zum 30. 
September 2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Den im Geschä�sjahr zum 30. September 2025 am�erenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für 
dieses Geschä�sjahr Entlastung erteilt. 

 

4) Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschä�sjahr zum 30. 
September 2026 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Lampe & Kollegen GmbH, Wirtscha�sprüfungsgesellscha�, Kronberg im Taunus, wird zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das zum 30. September 2026 endende Geschä�sjahr 
bestellt. 

 



MOBOTIX 
  

Ordentliche Hauptversammlung • Freitag, 17. April 2026 • Seite 3 

 

 

5) Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
 
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung 
der MOBOTIX AG aus drei Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt 
werden.  
 
Der Aufsichtsrat ist erwartungsgemäß mit Ablauf der Hauptversammlung am 2. Mai 2025 geschlossen 
zurückgetreten. Auf Antrag des Vorstands und mit Unterstützung des neuen Mehrheitsak�onärs, 
CERTINA So�ware Investments AG, wurden Herr Tobias Eiblmeier, Herr Maik Brockmann und Herr 
Tobias Meier gem. § 104 Abs. 1 AktG gerichtlich zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der MOBOTIX AG 
bestellt. 
 
Am 22. Dezember 2025 hat Herr Tobias Meier sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der MOBOTIX AG 
aus wich�gem Grund und mit sofor�ger Wirkung niedergelegt. Auf Antrag des Vorstands wurde Herr 
Holger Schmidt am 9. Februar 2026 gem. § 104 Abs. 1 AktG zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellscha� 
gerichtlich bestellt. Das Amt der gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder endet automa�sch durch 
eine Wahl der Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, 
 

1. Herrn Tobias Eiblmeier, Head of M&A CERTINA Group, Rosenheim 
2. Herrn Maik Brockmann, Managing Partner CERTINA Group, Hannover 
3. Herrn Holger Schmidt, Managing Partner CERTINA Group, München 

 
in den Aufsichtsrat der MOBOTIX AG zu wählen. 
 
Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das vierte Geschä�sjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei 
das Geschä�sjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, mithin bis zum Ablauf der 
ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschä�sjahr zum 30. September 2030 beschließt. Es ist beabsich�gt, die Wahl durch die 
Hauptversammlung als Einzelwahlen durchzuführen. 
 
Bei Herrn Tobias Eiblmeier bestehen keine Mitgliedscha�en in einem anderen gesetzlich zu bildenden 
inländischen Aufsichtsrat bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtscha�sunternehmen. 
 
Herr Holger Schmidt ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtscha�sunternehmen: 
 

− Calypso Management und Investment AG 
− Calypso 55 Management & Investment AG 
− CERTINA Automo�ve Group AG 
− CERTINA Automo�ve Products AG 
− CERTINA Automo�ve Solu�ons AG 
− CERTINA So�ware Investment AG 

  
Herr Maik Brockmann ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtscha�sunternehmen: 
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− Dr. Brungs High Temperature Solu�ons CH AG 
− Cater Immobilien AG 
− CERTINA Consumer Concepts AG 
− SW Immo AG 
− Planer Villa Ak�engesellscha� 
− HTS NA AG 
− HTS ASA AG 
− HTS EA AG 
− Cer�na Real Estate CH AG, Schweiz 

 
6) Beschlussfassungen über eine Satzungsänderung im Zusammenhang mit virtuellen 

Hauptversammlungen 
 
Gemäß § 118a Absatz 1 Satz 1 Var. 2 AktG kann die Satzung den Vorstand dazu ermäch�gen vorzusehen, 
dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Ak�onäre 
oder ihrer Bevollmäch�gten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird. Eine solche Ermäch�gung 
darf nach § 118a Absatz 5 Nr. 2 AktG für einen Zeitraum von längstens fünf Jahren nach Eintragung der 
Satzungsänderung erteilt werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass sich das virtuelle Hauptversammlungsformat seit seiner 
Einführung in das Ak�engesetz bei Ak�engesellscha�en vergleichbarer Größe bewährt hat und die 
Möglichkeit, Hauptversammlungen kün�ig virtuell abzuhalten, auch für die MOBOTIX AG eingeführt 
werden soll. Die virtuelle Hauptversammlung in dem durch das Ak�engesetz vorgesehenen Format 
wahrt dabei in angemessener Weise die Rechte der Ak�onäre und sieht insbesondere in Annäherung 
an die herkömmliche Präsenz-Hauptversammlung die direkte Interak�on zwischen Ak�onären und 
Verwaltung während der Versammlung über Videokommunika�on und elektronische 
Kommunika�onswege vor. Die Beobachtungen bei anderen Ak�engesellscha�en zeigen, dass 
Hauptversammlungen in den vergangenen Jahren unter vollumfänglicher Einhaltung der neuen 
gesetzlichen Vorgaben für virtuelle Hauptversammlungen und ohne nennenswerte technische 
Störungen virtuell durchgeführt wurden. Sämtliche Ak�onärsrechte wurden dabei vollumfänglich 
gewahrt. 
 
Trotz dieser posi�ven Erfahrungen mit dem virtuellen Format soll bei der Einführung der Ermäch�gung 
die jeweilige Entscheidung über das Format nicht per se zugunsten einer virtuellen Hauptversammlung 
ausfallen. Statdessen soll der Vorstand seine Entscheidung über das Format weiterhin jeweils 
grundsätzlich situa�onsbezogen nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksich�gung der Interessen 
der Ak�onäre und der Gesellscha� im Rahmen der bestehenden gesetzlichen und satzungsmäßigen 
Vorgaben anhand aller maßgeblichen Kriterien treffen. Dazu zählen neben der Wahrung der 
Ak�onärsrechte etwa Nachhal�gkeitsgesichtspunkte, Zugangsmöglichkeiten, Kosten und Aufwand 
sowie gegebenenfalls weitere Erwägungen, wie zum Beispiel der Sicherheits- und Gesundheitsschutz. 
 
Der Vorstand sieht in der virtuellen Hauptversammlung eine jeweils im Einzelfall erwägenswerte 
Alterna�ve zum physischen Format. Die Gesellscha� verfolgt bei Abhaltung einer virtuellen 
Hauptversammlung auch das Ziel, durch Innova�on das virtuelle Format nach Möglichkeit zu 
verbessern. 
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Zusätzlich soll der Vorstand eine etwaige Entscheidung über die Durchführung einer virtuellen 
Hauptversammlung – auch wenn gesetzlich nicht erforderlich – nur mit Zus�mmung des Aufsichtsrats 
treffen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
In der Satzung wird folgender neuer § 12a eingefügt:  
 

"§ 12a Virtuelle Hauptversammlung 
 
Der Vorstand ist ermäch�gt, jeweils einzeln für Hauptversammlungen der Gesellscha�, mit 
Zus�mmung des Aufsichtsrats vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz der Ak�onäre oder ihrer Bevollmäch�gten am Ort der Hauptversammlung abgehalten 
wird (virtuelle Hauptversammlung). Die Ermäch�gung gilt für die Abhaltung virtueller 
Hauptversammlungen in einem Zeitraum bis zum Ablauf des 16. April 2031." 
 

 
7) Beschlussfassung über die Au�ebung des Genehmigten Kapitals 2022/I und die Schaffung eines 

Genehmigten Kapitals 2026 sowie über eine entsprechende Satzungsänderung 
 
Die Hauptversammlung vom 27. Januar 2022 hat den Vorstand ermäch�gt, bis zum 26. Januar 2027 mit 
Zus�mmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellscha� in Höhe von bis zu EUR 6.500.000,00 
durch Ausgabe neuer Ak�en zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I) und eine entsprechende 
Satzungsänderung beschlossen. Von dieser Ermäch�gung wurde bislang kein Gebrauch gemacht.  
 
Um der Gesellscha� auch zukün�ig größtmögliche Flexibilität einzuräumen, soll ein neues Genehmigtes 
Kapital 2026 geschaffen und das ungenutzte bisherige Genehmigte Kapital 2022/I hierdurch vollständig 
ersetzt werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  
 

a) Das Genehmigte Kapital 2022/I in § 4 Abs. 7 der Satzung wird aufgehoben. 
 

b) Der Vorstand wird ermäch�gt, das Grundkapital bis zum 16. April 2031 mit Zus�mmung des 
Aufsichtsrats ein- oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 6.500.000,00 durch Ausgabe von 
bis zu 6.500.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückak�en (Stammak�en) gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Die neuen Ak�en nehmen 
vom Beginn des Geschä�sjahrs ihrer Ausgabe an am Gewinn teil.  
 
Den Ak�onären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, soweit der Vorstand mit Zus�mmung des 
Aufsichtsrats nicht von den nachfolgenden Ermäch�gungen, das Bezugsrecht auszuschließen, 
Gebrauch macht. Die neuen Ak�en können auch von einem durch den Vorstand zu 
bes�mmenden Kredi�ns�tut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 
1 oder Abs. 7 KWG tä�gen Unternehmen (Finanzins�tut) oder einem Konsor�um solcher 
Kredit- oder Finanzins�tute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Ak�onären 
zum Bezug anzubieten.  
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Der Vorstand wird ermäch�gt, mit Zus�mmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere 
Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2026 in den folgenden Fällen das 
Bezugsrecht der Ak�onäre auszuschließen:  
 

i. zum Ausgleich von infolge einer Kapitalerhöhung entstehenden Spitzenbeträgen;  
 

ii. bei Barkapitalerhöhungen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Ak�en den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die Summe der unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Ak�en darf dabei 
10 % des jeweiligen Grundkapitals nicht übersteigen. Maßgebend für die 
Berechnung der 10 %-Grenze ist die Höhe des Grundkapitals im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ermäch�gung durch Eintragung der Satzungsänderung im 
Handelsregister oder – falls dieser Wert geringer ist – die Höhe des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermäch�gung. Sofern während der Laufzeit 
dieser Ermäch�gung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermäch�gungen zur 
Ausgabe oder zur Veräußerung von Ak�en der Gesellscha� oder zur Ausgabe von 
Rechten, die den Bezug von Ak�en der Gesellscha� ermöglichen oder zu ihm 
verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die 
vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen;  
 

iii. bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Ak�en im 
Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, zum Zweck des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
oder anderen mit einem solchen Zusammenschluss oder Erwerb im 
Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtscha�sgütern sowie von 
Forderungen gegen die Gesellscha�. 
 

Die Gesamtzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund einer dieser Ermäch�gungen 
auszugebenden und ausgegebenen Ak�en darf 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ermäch�gung durch Eintragung der Satzungsänderung im 
Handelsregister oder – falls der nachfolgende Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermäch�gung nicht überschreiten; auf diese Begrenzung sind Ak�en 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermäch�gung aufgrund anderer 
Ermäch�gungen unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. 
auszugeben sind. 
 
Der Vorstand wird ermäch�gt, mit Zus�mmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Ak�enrechte, die 
Bedingungen der Ak�enausgabe einschließlich des Ausgabebetrags, festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat wird ermäch�gt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der 
jeweiligen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. 
 

c) § 4 Abs. 7 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

"(7) Der Vorstand wird ermäch�gt, das Grundkapital bis zum 16. April 2031 mit Zus�mmung 
des Aufsichtsrats ein- oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 6.500.000,00 durch Ausgabe 
von bis zu 6.500.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückak�en (Stammak�en) gegen Bar- 
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und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Die neuen Ak�en nehmen 
vom Beginn des Geschä�sjahrs ihrer Ausgabe an am Gewinn teil.  
 
Den Ak�onären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, soweit der Vorstand mit Zus�mmung des 
Aufsichtsrats nicht von den nachfolgenden Ermäch�gungen, das Bezugsrecht auszuschließen, 
Gebrauch macht. Die neuen Ak�en können auch von einem durch den Vorstand zu 
bes�mmenden Kredi�ns�tut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 
1 oder Abs. 7 KWG tä�gen Unternehmen (Finanzins�tut) oder einem Konsor�um solcher 
Kredit- oder Finanzins�tute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Ak�onären 
zum Bezug anzubieten.  
 
Der Vorstand wird ermäch�gt, mit Zus�mmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere 
Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2026 in den folgenden Fällen das 
Bezugsrecht der Ak�onäre auszuschließen: 

 
i. zum Ausgleich von infolge einer Kapitalerhöhung entstehenden Spitzenbeträgen;  

 
ii. bei Barkapitalerhöhungen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Ak�en den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die Summe der unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Ak�en darf dabei 
10 % des jeweiligen Grundkapitals nicht übersteigen. Maßgebend für die 
Berechnung der 10 %-Grenze ist die Höhe des Grundkapitals im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ermäch�gung durch Eintragung der Satzungsänderung im 
Handelsregister oder – falls dieser Wert geringer ist – die Höhe des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermäch�gung. Sofern während der Laufzeit 
dieser Ermäch�gung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermäch�gungen zur 
Ausgabe oder zur Veräußerung von Ak�en der Gesellscha� oder zur Ausgabe von 
Rechten, die den Bezug von Ak�en der Gesellscha� ermöglichen oder zu ihm 
verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die 
vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen;  
 

iii. bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Ak�en im 
Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, zum Zweck des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
oder anderen mit einem solchen Zusammenschluss oder Erwerb im 
Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtscha�sgütern sowie von 
Forderungen gegen die Gesellscha�. 
 

Die Gesamtzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund einer dieser Ermäch�gungen 
auszugebenden und ausgegebenen Ak�en darf 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ermäch�gung durch Eintragung der Satzungsänderung im 
Handelsregister oder – falls der nachfolgende Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermäch�gung nicht überschreiten; auf diese Begrenzung sind Ak�en 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermäch�gung aufgrund anderer 
Ermäch�gungen unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. 
auszugeben sind. 
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Der Vorstand wird ermäch�gt, mit Zus�mmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Ak�enrechte, die 
Bedingungen der Ak�enausgabe einschließlich des Ausgabebetrags, festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat wird ermäch�gt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der 
jeweiligen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern." 
 

II. Bericht zu Tagesordnungspunkt 7 
 
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein neues 
Genehmigtes Kapital 2026 zu schaffen und das bestehende Genehmigte Kapital 2022/I hierdurch 
vollständig zu ersetzen.  
 
Der Vorstand erstatet gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für den 
Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht, der Bestandteil der Einladung der Hauptversammlung ist. 
Der Bericht wird vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter 
 
htps://www.mobo�x.com/de/hauptversammlung  
 
zugänglich sein. Er wird auch in der Hauptversammlung zugänglich sein. 
 
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Das Genehmigte Kapital 2026 soll der Gesellscha� schnelles flexibles Handeln ermöglichen und den 
Vorstand in die Lage versetzen, mit Zus�mmung des Aufsichtsrats auf kurzfris�g au�retende 
Finanzierungserfordernisse zur Umsetzung von strategischen Entscheidungen besser reagieren zu 
können sowie kursschonende Reak�onsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu erhalten. 
 
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 haben die Ak�onäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. 
Der Beschlussvorschlag sieht allerdings vor, dass der Vorstand bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2026 ermäch�gt wird, mit Zus�mmung des Aufsichtsrats in bes�mmten Fällen das Bezugsrecht 
auszuschließen. 
 
Zunächst sieht die vorgeschlagene Ermäch�gung vor, dass der Vorstand das Bezugsrecht mit 
Zus�mmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen kann. Spitzenbeträge können sich aus 
dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Darstellung eines prak�kablen Bezugsverhältnisses ergeben. 
Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge beim Genehmigten Kapital 2026 ermöglicht, die 
Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermäch�gung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines glaten 
Bezugsverhältnisses. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts. Der Bezugsrechtsausschluss 
fördert daher die Prak�kabilität der Kapitalerhöhung und erleichtert die Durchführung der 
Ak�enausgabe. Der Wert von Spitzenbeträgen pro Ak�onär ist darüber hinaus regelmäßig gering. 
Demgegenüber wäre der Aufwand für die Ausgabe von Ak�en ohne einen Bezugsrechtsausschluss für 
Spitzenbeträge deutlich höher. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Ak�onäre ausgeschlossenen 
Ak�en werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sons�ger Weise bestmöglich für die 
Gesellscha� verwertet. Da sich der Ausschluss des Bezugsrechts bei der unter Tagesordnungspunkt 7 
zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermäch�gung nur auf Spitzenbeträge beschränkt, ist ein 

https://www.mobotix.com/de/hauptversammlung
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möglicher hieraus resul�erender Verwässerungseffekt zum Nachteil der Ak�onäre gering. Der Vorstand 
hält den Ausschluss des Bezugsrechts beim Genehmigten Kapital 2026 in dem beschriebenen Umfang 
daher aus diesen Gründen für erforderlich, geeignet, angemessen und bei Abwägung der Interessen der 
Gesellscha� gegenüber den Interessen der Ak�onäre für sachlich gerech�er�gt. 
 
Weiterhin soll der Vorstand mit Zus�mmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Ak�onäre bei 
Barkapitalerhöhungen ausschließen können, wenn die neuen Ak�en zu einem Betrag ausgegeben 
werden, der den Börsenpreis der bereits zugelassenen Ak�en der Gesellscha� nicht wesentlich 
unterschreitet. Bei der Festsetzung des Ausgabebetrags wird sich die Gesellscha� – unter 
Berücksich�gung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen etwaigen Abschlag vom 
Börsenpreis so gering wie möglich zu halten. Der Verkaufspreis und damit das der Gesellscha� 
zufließende Geld für die neuen Ak�en wird sich am Börsenpreis der Ak�en orien�eren und den 
aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht um 
mehr als 5 % unterschreiten. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Gesellscha� in die 
Lage versetzen, kurzfris�g güns�ge Börsensitua�onen und Marktchancen auszunutzen und dabei durch 
die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche 
Stärkung der Eigenmitel zu erreichen. Eine derar�ge Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren 
Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mitelzufluss als eine vergleichbare 
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Ak�onäre. Sie liegt somit im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellscha� und der Ak�onäre. Es kommt zwar dadurch zu einer Verringerung der rela�ven 
Beteiligungsquote und des rela�ven S�mmrechtsanteils der vorhandenen Ak�onäre. Ak�onäre, die ihre 
rela�ve Beteiligungsquote und ihren rela�ven S�mmrechtsanteil erhalten möchten, haben indessen die 
Möglichkeit, die hierfür erforderliche Ak�enzahl über die Börse zu erwerben.  
 
Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ist auf einen Anteil von höchstens 10 % des 
Grundkapitals beschränkt. Zwar hat das Gesetz zur Finanzierung von zukun�ssichernden Inves��onen 
(Zukun�sfinanzierungsgesetz – ZuFinG) die gesetzliche Obergrenze für den vereinfachten 
Bezugsrechtsausschluss in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von bisher 10 % auf nunmehr 20 % des 
Grundkapitals angehoben. Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat schöp� diesen 
erweiterten gesetzlichen Rahmen aber bewusst nicht aus, sondern belässt es bei einem Volumen von 
bis zu 10 % des Grundkapitals. Maßgebend für die Berechnung der 10 %-Grenze ist die Höhe des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermäch�gung durch Eintragung der 
Satzungsänderung im Handelsregister oder – falls dieser Wert geringer ist – die Höhe des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermäch�gung. Sofern während der Laufzeit dieser Ermäch�gung 
bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermäch�gungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Ak�en der 
Gesellscha� oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Ak�en der Gesellscha� ermöglichen 
oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze 
anzurechnen. 
 
Im Rahmen des unter Tagesordnungspunkt 7 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Genehmigten 
Kapitals 2026 soll der Vorstand ferner ermäch�gt werden, mit Zus�mmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Ak�onäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Ak�en zum 
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
sons�gen Vermögensgegenständen auszuschließen. Um insbesondere auch interna�onal 
wetbewerbsfähig zu bleiben, muss die Gesellscha� jederzeit in der Lage sein, an den interna�onalen 
Märkten im Interesse ihrer Ak�onäre schnell und flexibel zu handeln. Dazu gehört insbesondere auch 
die Op�on, Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder sons�ge 
Vermögensgegenstände zur Verbesserung der eigenen Posi�on zu erwerben. Für die Veräußerer 
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atrak�ver Akquisi�onsobjekte kann es von besonderem Interesse sein, anstelle von Barmiteln (auch) 
Ak�en der erwerbenden Gesellscha� erlangen zu können. Gleichzei�g stellt der Erwerb solcher 
Akquisi�onsobjekte gegen Ak�en eine liquiditätsschonende Maßnahme dar, die eine Erhöhung des 
Verschuldungsgrads der Gesellscha� vermeidet. Die Gesellscha� soll deshalb in die Lage versetzt 
werden, auch Ak�en als Gegenleistung gewähren zu können, da die genannten Erwerbsgelegenheiten 
meist nur kurzfris�g bestehen und damit die Schaffung hierfür erforderlicher neuer Ak�en auch nicht 
von einer erst einzuberufenden Hauptversammlung unter Durchführung einer ordentlichen 
Kapitalerhöhung beschlossen werden kann. 
 
Durch den Bezugsrechtsausschluss kommt es zu einer anteiligen Verringerung der rela�ven 
Beteiligungsquote und des rela�ven S�mmrechtsanteils der vorhandenen Ak�onäre. Sollte jedoch ein 
uneingeschränktes Bezugsrecht eingeräumt werden, wären der Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sons�gen Vermögensgegenständen gegen 
Gewährung von Ak�en nicht möglich und die beschriebenen Vorteile für die Gesellscha� und die 
Ak�onäre somit nicht erreichbar. Der Vorstand wird im Einzelfall sorgfäl�g prüfen, ob ein solcher Erwerb 
gegen Gewährung von Ak�en im wohlverstandenen Interesse der Gesellscha� liegt. Nur wenn diese 
Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche Zus�mmung erteilen. 
 
Die Ausgabe von neuen Ak�en unter Ausschluss des Bezugsrechts darf nach den vorstehend 
beschriebenen Ermäch�gungen nur erfolgen, wenn auf die Summe dieser neuen Ak�en rechnerisch 
nicht mehr als 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermäch�gung durch 
Eintragung der Satzungsänderung im Handelsregister oder – falls der nachfolgende Wert geringer ist – 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermäch�gung en�ällt. Dadurch wird der Gesamtumfang einer 
bezugsrechtsfreien Ausgabe von Ak�en beschränkt. Die Ak�onäre werden auf diese Weise zusätzlich 
gegen eine mögliche Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligungen abgesichert. Durch eine 
Anrechnungsklausel ist sichergestellt, dass die Grenze von 10 % des Grundkapitals auch nicht 
überschriten wird, indem (zusätzlich) andere Ermäch�gungen zur Ausgabe von Ak�en der Gesellscha� 
oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Ak�en der Gesellscha� ermöglichen oder zu ihm 
verpflichten, ausgenutzt werden und dabei das Bezugsrecht der Ak�onäre ausgeschlossen wird. 
 
Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapital 2026 bestehen derzeit nicht. Der Vorstand 
wird in jedem Fall sorgfäl�g prüfen, ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 im Interesse der 
Gesellscha� und damit der Ak�onäre ist. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 sowie über die konkreten Gründe für einen etwaigen 
Bezugsrechtsausschluss berichten. 
 

III. Angaben zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und Ausübung des S�mmrechts 
 

1) Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes und eventuelle 
Anträge, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge 
 
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des 
Anteilsbesitzes an: 
 
MOBOTIX AG 
c/o Computershare Opera�ons Center 
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80249 München 
 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  
 
Folgende Adresse steht für Anträge, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Ak�onären zur Verfügung: 
 
MOBOTIX AG 
Vorstand Kaiserstraße 
67722 Winnweiler-Langmeil 
 
E-Mail: hvgj24-25@mobo�x.com  
 

2) Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des S�mmrechts 
 
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsenno�erte Gesellscha�en in der Einberufung lediglich zur Angabe 
von Firma und Sitz der Gesellscha�, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie 
o. g. Adressen verpflichtet. Ferner ist die Person des Einberufenden zu nennen. 
 
Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Ak�onären die Teilnahme an der Hauptversammlung 
zu erleichtern. 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des S�mmrechts 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des S�mmrechts sind nach § 13 der 
Satzung der Gesellscha� in ihrer derzeit gül�gen Fassung diejenigen Ak�onäre berech�gt, die sich bei 
der Gesellscha� unter der oben genannten Adresse in Tex�orm (§ 126b BGB) in deutscher oder 
englischer Sprache anmelden und einen in Tex�orm (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 
erstellten besonderen Nachweis des depo�ührenden Ins�tuts über ihren Anteilsbesitz an die oben 
genannte Adresse übermiteln. 
 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschä�sschluss des 26. März 2026 (24:00 Uhr MEZ, 
sogenannter Nachweiss�chtag) zu beziehen und muss der Gesellscha� zusammen mit der Anmeldung 
bis spätestens zum Ablauf des 10. April 2026 (24:00 Uhr MESZ) unter der oben genannten Adresse 
zugehen. 
 
Die weiteren Einzelheiten können Ak�onäre der Satzung der Gesellscha�, die auf der Internetseite der 
Gesellscha� verfügbar ist, sowie den weiteren Hinweisen auf der Internetseite der Gesellscha� 
entnehmen. 
 
S�mmrechtsvertretung 
 
Jeder Ak�onär kann sein S�mmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmäch�gten, 
z. B. ein Kredi�ns�tut, eine Ak�onärsvereinigung oder eine andere Person, ausüben lassen. Die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmäch�gung gegenüber der 
Gesellscha� bedürfen der Tex�orm (§ 126b BGB). Ausnahmen können für die Erteilung von Vollmachten 
an Kredi�ns�tute, Ak�onärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder 
Ins�tu�onen und deren Widerruf sowie die entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellscha� 
bestehen; hinsichtlich der insoweit einzuhaltenden Form biten wir unsere Ak�onäre, sich mit den 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
mailto:hvgj24-25@mobotix.com
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Genannten abzus�mmen. Entsprechende Vordrucke und weitere Informa�onen erhalten die Ak�onäre 
auf ihre ordnungsgemäße Anmeldung. 
 
Der Nachweis der Bevollmäch�gung gegenüber der Gesellscha� kann auch elektronisch an folgende E-
Mail-Adresse übermitelt werden:  
 
hvgj24-25@mobo�x.com  
 
Die Gesellscha� bietet Ak�onären ferner die Möglichkeit an, ihr S�mmrecht weisungsgebunden durch 
einen oder mehrere von der Gesellscha� benannte S�mmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Den 
bevollmäch�gten S�mmrechtsvertretern sind bezüglich aller Beschlussvorschläge Einzelweisungen zu 
erteilen. Die Vollmacht kann hinsichtlich der Beschlussvorschläge, zu denen keine Einzelweisungen 
erteilt sind, nicht ausgeübt werden mit der Folge, dass sich der S�mmrechtsvertreter bei diesen 
Abs�mmungen enthalten wird. S�mmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzus�mmen. 
Wortmeldungen oder andere Anträge werden durch S�mmrechtsvertreter nicht entgegengenommen. 
Einzelheiten zur Bevollmäch�gung von S�mmrechtsvertretern und zur Weisungserteilung sowie das 
entsprechende Vollmachts- und Weisungsformular erhalten die Ak�onäre auf ihre ordnungsgemäße 
Anmeldung. 
 
Auch bei Bevollmäch�gung eines Driten oder der S�mmrechtsvertreter der Gesellscha� ist eine frist- 
und formgerechte Anmeldung des Ak�onärs unter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden 
Bedingungen erforderlich. 
 
InvestorPortal 
 
Verfahren für die S�mmabgabe durch den S�mmrechtsvertreter der Gesellscha� über das 
InvestorPortal 
 
Ordnungsgemäß angemeldete Ak�onäre erhalten mit Ihrer Eintritskarte auch einen Zugangscode für 
das InvestorPortal der MOBOTIX AG. Hier können Ak�onäre ihr S�mmrecht auf elektronischem Wege 
über den S�mmrechtsvertreter der MOBOTIX AG ausüben lassen. 
 
Das InvestorPortal unter dem Link www.mobo�x.com/de/hauptversammlung wird dafür bis zum Vortag 
der Hauptversammlung (16. April 2026, 18:00 Uhr (MESZ)) zur Verfügung stehen. Das InvestorPortal 
steht voraussichtlich ab dem 25. März 2026 zur Verfügung und dient ausschließlich der 
weisungsgebundenen S�mmabgabe an den S�mmrechtsvertreter der Gesellscha�. Es wird keine Live-
Übertragung der Hauptversammlung über dieses Portal erfolgen. 
 
Hinweis für Intermediäre:  
 
Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die S�mmabgabe (auch durch Bevollmäch�gte), die Erteilung 
von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellscha� benannte S�mmrechtsvertreter und die 
Bevollmäch�gung Driter können gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre gemäß SRD II in Verbindung 
mit der Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, 
CMDHDEMMXXX) an die Gesellscha� übermitelt werden. Für eine Anmeldung per SWIFT ist eine 
Autorisierung über die SWIFT Rela�onship Management Applica�on (RMA) erforderlich. 
 
Gesamtzahl der Ak�en und S�mmrechte 
 

mailto:hvgj24-25@mobotix.com
http://www.mobotix.com/de/hauptversammlung
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Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellscha� eingeteilt 
in 13.271.442 auf den Inhaber lautende Stückak�en, von denen jede Ak�e eine S�mme gewährt. Die 
Gesellscha� hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 61.658 eigene Ak�en. Hieraus 
stehen ihr keine S�mmrechte zu.  
 
Winnweiler-Langmeil, im Februar 2026 
 
 
Der Vorstand 


